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1 Grundlagen 

1.1 Planungsziele 

Die Stadt Schwalmstadt beabsichtigt mit dem vorliegenden Bauleitplanverfahren die Aufhebung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 34 „Gartenstraße“ vorzunehmen. Der Bebauungsplan ist seit 

seiner Bekanntmachung vom 30.12.2017 rechtskräftig. Die Flächen wurden bisher nicht entsprechend 

den Festsetzungen in der im Durchführungsvertrag vereinbarten Frist bebaut, daher ist gemäß § 12 

Abs. 6 BauGB die Gemeinde gehalten den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wieder aufzuheben. 

Anlass und Gegenstand des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bildete die Planung eines Vorha-

benträgers zur Errichtung einer Wohnanlage mit 15 seniorengerechten Wohnungen. 

Das Ziel der Aufhebung besteht darin, die Flächen des nicht mehr weiter verfolgten Vorhabens in eine 

Innenbereichslage gem. § 34 BauGB zurückzuführen. 

1.2 Geltungsbereich und aktuelle Nutzung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 34 befindet sich im Stadtteil Ziegenhain an der Garten-

straße (Hausnummer 4a) und weist einen Umfang von rund 0,17 ha auf. Der Geltungsbereich umfasst 

hierbei die Flurstücke 112/11 und 112/12 der Flur 12, Gemarkung Ziegenhain. 

Der räumliche Geltungsbereich wird begrenzt 

 nach Süden durch die Gartenstraße, 

 nach Westen und Osten durch die bebauten Grundstücke Gartenstraße 4 bzw. 6, 

 sowie nach Norden durch zwei bebaute Grundstücke an der Hessenallee (Hausnummern24 + 

26). 
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Lageplan Aufhebungsbereich 

Die Planungsfläche ist derzeit mit mehreren Gebäuden bebaut, die im Zuge der aufzuhebenden Pla-

nung zur Errichtung einer seniorengerechten Wohnanlage hätten beseitigt werden müssen. Neben 

zwei Wohngebäuden besteht auf der Fläche ein gewerbliche ‚Baracke‘, die ehemals einem Möbelbau-

betrieb gedient hat, sowie kleinere Nebengebäude.  
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Luftbild (geoportal hessen) mit Lage des Aufhebungsbereichs (rot) 

1.3 Vorgaben und Rahmenbedingungen 

Regionalplan Nordhessen 

Im Regionalplan Nordhessen 20091 liegt das Plangebiet im Vorranggebiet Siedlung Bestand.  

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Schwalmstadt ist der Geltungsbereich, wie auch der gesamte an-

grenzende Bereich als „Wohnbaufläche“ dargestellt. Auch im Landschaftsplan der Stadt Schwalmstadt 

findet sich für den Geltungsbereich die Darstellung „Siedlungsfläche“. Weitergehende Aussagen zur 

Planungsfläche werden nicht getroffen. 

Bestehende Erschließung 

Der Geltungsbereich wird über die Gartenstraße erschlossen, die wiederum über die Straßen „Aue-

weg“ bzw. „Am Bunten Bock“ an die innerörtliche Haupterschließungsstraße „Hessenallee“ angebun-

den sind. Ver- und Entsorgungsleitungen sind in ausreichendem Umfang in der Gartenstraße bereits 

vorhanden.  

Verfahren 

Gemäß § 12 Abs. 6 BauGB kann bei der Aufhebung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans das 

 

1 Veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 11 v. 15.03.2010 
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vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB angewendet werden. Im vereinfachten Verfahren wird von 

einer Umweltprüfung, von einem Umweltbericht, von der Angabe verfügbarer umweltbezogener In-

formationen sowie einer zusammenfassenden Erklärung abgesehen.  

2 Begründung der Aufhebung 

Der Vorhabenträger hatte sich im Durchführungsvertrag zum Einreichen eines genehmigungsfähigen 

Bauantrags innerhalb von 6 Monaten nach Rechtskraft des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ver-

pflichtet. Sowie zum Baubeginn innerhalb von 12 Monaten nach erfolgter Baugenehmigung. Der vor-

habenbezogene Bebauungsplan Nr. 34 „Gartenstraße“ erlangte Rechtskraft durch die ortsübliche Be-

kanntmachung am 30.12.2017.  

Da bislang -auch nach einer gewährten Fristverlängerung- keine Bebauung gemäß des Durchführungs-

vertrags erfolgt ist und eine künftige Umsetzung durch den Vorhabenträger nicht mehr verfolgt wird, 

ist die Stadt gemäß § 12 Abs. 6 BauGB durch den Gesetzgeber angehalten den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan wieder aufzuheben.  

3 Auswirkungen der Bebauungsplanaufhebung 

Entsprechend den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes bestünde zum jetzigen Zeit-

punkt die planungsrechtliche Zulässigkeit zur Errichtung einer Seniorenwohnanlage mit 15 Wohnein-

heiten. Mit der Aufhebung des Bebauungsplans wird eine bauliche Nutzung zukünftig wieder als In-

nenbereichslage nach § 34 BauGB zu beurteilen zu sein, und somit daran inwieweit sie sich in die Um-

gebung einpasst. Die bestehende Bebauung fügt sich in ihre Umgebung ein.  

Mit der Planung zur Bebauungsplanaufhebung erfolgt hierbei kein Eingriff in eine ausgeübte Nutzung. 

Die bestehende Nutzung bleibt weiterhin zulässig. Zudem können gem. § 12 Abs. 6 BauGB aus der Auf-

hebung keine Ansprüche des Vorhabensträgers gegen die Stadt geltend gemacht werden.  
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4 Anhang 

- Bisher rechtskräftiger B-Plan 34, o.M. 
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